
 
 
 
Informationen über die entgeltliche Ausleihe    Uetze, den 31. März 2025 
von Lernmitteln für das Schuljahr 2025/26 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Natürlich können Sie auch an der „neuen“ Schule gegen die Zahlung eines Entgelts viele Lern-

mittel für Ihre Kinder ausleihen. Im Einvernehmen mit dem Schulelternrat und dem Schulvorstand 

wurde ein einheitliches Entgelt eingeführt. Für das nächste Schuljahr zahlen alle Klassenstufen 

einen Betrag in Höhe von 55,- € (reduziert 44,- €) für die Ausleihe der Lernmittel. Die Teilnahme an 

dem Ausleihverfahren ist freiwillig und kann für jedes Schuljahr neu entschieden werden. 
 

Welche Lernmittel Sie im neuen Schuljahr für Ihre Tochter oder Ihren Sohn ausleihen können, ist 

auf der umseitig abgedruckten oberen Liste zu ersehen. An unserer Schule werden diese Bücher 

komplett als Paket verliehen. Die Mietbücher sollten mit Schutzumschlägen versehen und müssen 

sorgfältig behandelt werden. Beschädigte Bücher müssen anteilmäßig (Höhe des Zeitwertes), nicht 

abgegebene Bücher vollständig ersetzt werden. Bitte nicht selbst kaufen! 

 

Füllen Sie bitte das beigefügt Anmeldeformular in jedem Fall aus, selbst wenn Sie an dem 

Ausleihverfahren nicht teilnehmen wollen, und geben Sie es bei der Anmeldung Ihres Kindes, 

spätestens aber bis Dienstag, den 20. Mai 2025 im Sekretariat ab. Bei Teilnahme überweisen 

Sie bitte auch bis zu diesem Stichtag das Entgelt auf das Schulkonto des GYMNASIUMS UNTER 

DEN EICHEN UETZE. Sollte Ihr Kind von der Zahlung der Buchmiete befreit sein, sorgen Sie bitte 

dafür, dass die nötigen aktuellen Bescheinigungen ebenfalls bis zum oben genannten Stichtag 

vorliegen (für Details s. Rückseite Anmeldebogen). Haben Sie Verständnis dafür, dass dieser 

Termin eingehalten werden muss. „Wer sich nicht rechtzeitig zu dem Verfahren verbindlich 

anmeldet und das Entgelt entrichtet, ist verpflichtet, die Lernmittel selbst 

anzuschaffen.“ (Runderlass des Kultusministers zur Lernmittelausleihe vom 1.1.2013) 
 

Bitte überweisen Sie den Mietpreis unter folgenden Angaben auf das Schulkonto: 

 

Bankverbindung: Empfänger: Gymnasium Uetze 

Hannoversche Volksbank;  DE50 2519 0001 4509 6449 00 

Bitte geben Sie im Verwendungszweck exakt folgendes Kassenzeichen ein: 

2526-L05 und danach Schülernachname, Schülervorname Ihres Kindes. 

Bitte nicht mehrere Zahlungen zusammenfassen. Vielen Dank, Sie erleichtern uns 
damit die Arbeit. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Cornelia Sender, 

Lernmittelbeauftragte 

 
 

 

GYMNASIUM UNTER DEN EICHEN UETZE 
Marktstr. 6, 31311 Uetze * Telefon: 05173/982614 * Fax: 05173/982616 

E-Mail Lernmittelausleihe, Anmeldung/Entgelt: gunda.meyer@gym-uetze.de 
E-Mail Lernmittelausleihe, Organisation: cornelia.sender@gym-uetze.de 

 
 



An das 

GYMNASIUM UNTER DEN EICHEN UETZE 
Marktstraße 6 
31311 Uetze 

 
 

Anmeldung zu der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln 
für den 5. Jahrgang 

 

für 

 

           Klasse 5  

Name, Vorname des Schülers/der Schülerin - Geburtsdatum 
 

 Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen! 
 

 Mein Kind soll am Paketmietverfahren im Schuljahr 2025/26 nicht teilnehmen. 


 Mein Kind soll am Paketmietverfahren im Schuljahr 2025/26 teilnehmen. Falls die 55,- € für das 

Paket nicht bis zum 20. Mai auf dem Schulkonto eingegangen sind, kaufe ich alle Bücher selbst. 
 

 Mein Kind soll am Paketmietverfahren im Schuljahr 2025/26 teilnehmen, hat aber im nächsten 

Schuljahr noch mindestens zwei schulpflichtige Geschwister, deren Namen ich unten aufgeführt 

habe. Falls der reduzierte Paketpreis in Höhe von 44,- € nicht bis zum 20. Mai auf dem 

Schulkonto eingegangen ist, kaufe ich die Bücher selbst. ( Rückseite a) beachten) 
 

Name der Geschwister:   Schule:     Klasse: 

 

1. _____________________________ _________________________________ _________ 

 

2. _____________________________ _________________________________ _________ 

 

 

 Mein Kind soll am Paketmietverfahren im Schuljahr 2025/26 teilnehmen. Ich bin leistungs-

berechtigt nach dem Sozialgesetzbuch, dem Asylbewerberleistungsgesetz oder habe Anspruch 
auf den Kindergeldzuschlag bzw. Wohngeld. Falls der Beleg dafür nicht mit der Anmeldung 
bis zum 20. Mai 2025 in der Schule eingegangen ist, kaufe ich alle Bücher selbst. 

 ( Rückseite b) beachten) 
* * * 

 

Bitte kreuzen Sie hier unbedingt an, ob Ihr Kind im kommenden Schuljahr am Religionsunterricht 

oder am Werte-und-Normen-Unterricht teilnehmen soll. Dieses Kreuz ersetzt nicht die Anmeldung 

im Sekretariat, sondern dient lediglich zur Bestellung einer ausreichenden Bücherzahl und zur 

Zusammenstellung des Lernmittelpaketes für Ihr Kind. 
 

    Religion    Werte und Normen 

    

* * * 

Ich bin Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter für oben gen. Schüler/in. 
 

______________________________________________________________________________ 

Name, Vorname    Telefon    E-Mail 

 

______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 

 



Sonderreglungen: 

 

a) Wenn Sie mindestens drei schulpflichtige Kinder haben, verringert sich die 

Leihgebühr auf 80% der regulären Miete (reduzierter Betrag). Mit Ihrer Unterschrift 

bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben. Gesonderte schriftliche Bescheinigun-

gen für die Geschwisterkinder verlangt unsere Schule nicht. 

 

b) Leistungsberechtigte nach dem … 

 

 - Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeit Suchende 

 - Sozialgesetzbuch Achtes Buch – im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder 

 - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe 

 - Bundeskindergeldgesetz – Kindergeldzuschlag 

 - Wohngeldgesetz – Wohngeld (Die Befreiung vom Entgelt muss auf dem Bescheid 

              explizit für Ihr Kind ausgewiesen sein!) 

 - Asylbewerberleistungsgesetz 

 

… sind von der Zahlung des Entgelts für die Lernmittelausleihe ausgenommen, 

wenn die entsprechenden amtlichen Bestätigungen bis zum 30. April 2025 der 

Schule vorliegen. Die amtliche Bescheinigung muss aktuell sein, d.h. noch am     

01. Mai 2025 Gültigkeit haben. 

 

Ihr Kind hat keinen Anspruch auf Befreiung vom Lernmittelentgelt, wenn Sie eine BUT-

Bescheinigung vorlegen. Die Vergünstigungen, die mit dieser Bescheinigung verbunden 

sind, beziehen sich auf andere schulische Bereiche. 
 

 


